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Protokoll der Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde Buchs ZH 
vom 8. Dezember 2011, 20.10 – 21.40 Uhr 
in der Mehrzweckhalle des Schulhauses Zihl 
 
 
 
 
Vorsitz: Albert Müller, Gemeindepräsident 
 
 
Protokoll: Sinisa Kostic, Gemeindeschreiber 
 
 
Anwesend: 60 Stimmberechtigte (inkl. Gemeindepräsident) 
 Mehrere nicht stimmberechtigte Gäste 
 
 
Stimmregister: Das Stimmregister befindet sich im Versammlungslokal und kann 

beim Gemeindeschreiber eingesehen werden; es weist 3'497 
Stimmberechtigte aus. 

 
 
Stimmenzähler: Nachdem aus der Versammlung auf entsprechende Anfrage hin 

keine Vorschläge gemacht wurden, werden die durch den Vorsit-
zenden vorgeschlagenen Personen von der Gemeindeversammlung 
gewählt: 

 
 - Franz Juchli 
 - Kurt Loretan 
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Traktandenliste / Einladung / Aktenauflage 
 
Es meldet sich auf die entsprechende Anfrage des Vorsitzenden zu Traktandenliste, Einladung und 
Aktenauflage niemand zu Wort. Der Vorsitzende stellt fest, dass allen gesetzlichen Vorschriften 
somit genüge getan worden ist und nach der publizierten Traktandenliste vorgegangen werden 
kann: 

1. Bauabrechnung über die Neugestaltung der Bahnhofstrasse Süd 

2. Austritt aus dem Zweckverband Spital Limmattal 

3. Genehmigung des Voranschlages 2012 der Politischen Gemeinde Buchs 

4. Strategische Planung 2011 - 2015 mit einem darauf abgestimmten Finanzplan 

5. Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 
 
Auf die Frage des Gemeindepräsidenten Albert Müller, ob jemand Einwendungen gegen die Ta-
gesordnung hat, meldet sich niemand. 
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1. Bauabrechnung über die Neugestaltung der Bahnhofstrasse Süd 
 
a) Weisung 
 
Für die Strassenraumgestaltung der Bahnhofstrasse Süd, inklusive Erneuerung der Fahrbahn und 
der Umsetzung von Tempo-30-Massnahmen, genehmigte die Gemeindeversammlung am 3. De-
zember 2009 einen Baukredit von 930'000 Franken, inklusive 7,6 % MWST. Mit GRB Nr. 108 vom 
12. April 2010 wurde die Kreditfreigabe erteilt und ein Bruttokredit von 830'000 Franken, inklusi-
ve 7,6 % MWST, freigegeben. Der Gemeinderat reduzierte damals - aufgrund der unerwartet 
günstigen Belagsofferten bei den Tiefbauarbeiten - den vom Souverän bewilligten Baukredit um 
100'000 Franken. 
 
Die Bauabrechnung und der Ausführungsplan der EFP Ingenieure Planer Geometer SIA, Regens-
dorf, liegen vor. Die Bauabrechnung stimmt mit der Buchhaltung der Finanzabteilung überein. 
Gemäss Buchhaltungsnachweis sind bis dato Aufwendungen von Fr. 672'510.45 angefallen. Aus-
stehend sind noch allfällig später notwendige Anpassungen an der Strassenraumgestaltung und 
am Mobiliar (10'000 Franken) sowie der Jahresunterhalt/Pflegemassnahmen der Grünflächen 
(3'100 Franken); für die entsprechenden Beträge wurden darum Rückstellungen vorgenommen. 
Der von der kantonalen Volkswirtschaftsdirektion zugesicherte Staatsbeitrag von pauschal 66'000 
Franken konnte noch nicht verbucht werden, da die Auszahlung voraussichtlich erst im Dezember 
2011 erfolgen wird. 
 
Gesamthaft schliesst die Abrechnung mit Bau-/Investitionskosten von brutto Fr. 685'610.45 ab; 
gegenüber dem bewilligten Bruttokredit der Gemeindeversammlung von 930'000 Franken resul-
tieren somit Minderkosten von Fr. 244'389.55. Die Kostenzusammenstellung sowie die Auflistung 
der Minderkosten sind in der Bauabrechnung des Ingenieursbüros ersichtlich bzw. detailliert aus-
gewiesen. Die Minderkosten werden wie folgt begründet: Weniger Vorstudien und Öffentlich-
keitsarbeit (- 9'500 Franken), deutlich günstigere Arbeitsvergebungen bei Vorbereitungs-/ Instand-
setzungsarbeiten (- 39'500 Franken) und bei Tiefbauarbeiten (- 66'500 Franken), weniger Signale 
und Markierungen für Tempo 30 (- 38'500 Franken), weniger Kosten für Beleuchtungs- und Steu-
erungsanlagen (- 10'500 Franken) und wesentlich geringere "übrige Aufwendungen" für Honora-
re, Unvorhergesehenes (- 73'000 Franken). Zudem waren keine Wasserhaltungen, Zustandserfas-
sungen und Aufwendungen des Kantons erforderlich (- 7'000 Franken). 
 
Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird beantragt, der vorstehenden Kreditabrechnung 
zuzustimmen. 
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b) Antrag 
 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
Die Kreditabrechnung über die Strassenraumgestaltung der Bahnhofstrasse Süd, inklusive Er-
neuerung der Fahrbahn und der Umsetzung von Tempo-30-Massnahmen, wird wie folgt ge-
nehmigt: 
 
Bewilligter Kredit brutto (inkl. MWST) 
 
Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2009 Fr. 930'000.00 
 
Bau-/Investitionskosten brutto (inkl. MWST) 
 
Bruttokosten gemäss Abrechnung der Finanzabteilung Fr. 672'510.45 
Rückstellung für Anpassung Strassenraumgestaltung und Mobiliar Fr. 10'000.00 
Rückstellung für Jahresunterhalt/Pflegemassnahmen Grünflächen Fr. 3'100.00 
Total Bau-/Investitionskosten brutto Fr. 685'610.45 
 
Minderkosten (= 26,3 %) Fr. 244'389.55 
 
Der Antrag des Gemeinderates war im Furttaler publiziert und wird nochmals aufgelegt. 

 
Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission wird aufgelegt. Ein Vorlesen der Stellungnah-
me wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht. 
 

 
c) Erläuterungen 
 

Das Geschäft wird durch Gemeinderat Thomas Vacchelli detailliert erläutert. 
 
 
d) Beratung und Anträge der Stimmberechtigten 

 
Eine Frage eines Stimmberechtigten wird von Gemeinderat Thomas Vacchelli beantwortet. 
 
 

e) Abstimmung 
 
Der Antrag des Gemeinderates wird einstimmig genehmigt. 
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 

Die Kreditabrechnung über die Strassenraumgestaltung der Bahnhofstrasse Süd, inklusive Er-
neuerung der Fahrbahn und der Umsetzung von Tempo-30-Massnahmen, wird wie folgt ge-
nehmigt: 
 
Bewilligter Kredit brutto (inkl. MWST) 
 
Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2009 Fr. 930'000.00 
 
Bau-/Investitionskosten brutto (inkl. MWST) 
 
Bruttokosten gemäss Abrechnung der Finanzabteilung Fr. 672'510.45 
Rückstellung für Anpassung Strassenraumgestaltung und Mobiliar Fr. 10'000.00 
Rückstellung für Jahresunterhalt/Pflegemassnahmen Grünflächen Fr. 3'100.00 
Total Bau-/Investitionskosten brutto Fr. 685'610.45 
 
Minderkosten (= 26,3 %) Fr. 244'389.55 
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2. Austritt aus dem Zweckverband Spital Limmattal 
 
a) Weisung 
 
Ausgangslage 
Aufgrund der Schliessung des Bezirksspitals Dielsdorf im Jahr 1999, trat per 1. Januar 2003 die 
Gemeinde Buchs dem Spitalverband Limmattal bei. Der Beitritt erfolgte als Vollmitglied für den 
Bereich Akutspital. 
 
Aufgrund des kantonalen Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes (SPFG), welches per 1. Janu-
ar 2012 in Kraft tritt, erfolgt die Entschädigung der auf der kantonalen Spitalliste geführten Spitä-
ler, für die Behandlung von Patientinnen und Patienten, mit leistungsbezogenen Fallpauschalen, 
sogenannten Diagnosis Related Groups (DRG). Daraus ergeben sich grundsätzliche Änderungen 
bei der Pflegeversorgung sowie der Spitalfinanzierung. Das im SPFG umgesetzte "Modell 100/0" 
führt zu einer Bereinigung der Finanzströme im Gesundheitsbereich, indem ab 1. Januar 2012 die 
Mitfinanzierung der Spitalversorgung ausschliesslich durch den Kanton mittels Fallpauschalenanteil 
erfolgt. Für die Gemeinden entfällt somit die bisherige Verpflichtung zur Führung und damit zur 
Finanzierung der Grundversorgungsspitäler. 
 
Die Strategie für eine Teilprivatisierung des Spitals Limmattal im Rahmen eines Managementver-
trages, mit welchem die operative Führungsverantwortung für das Spital und das unternehmeri-
sche Risiko Mitte 2010 an einen Managementpartner ausgelagert worden wäre, ist aufgegeben 
worden. Als Folge davon sollen der Spitalbetrieb und der erforderliche Spitalneubau weiterhin in 
der bestehenden Zweckverbandsstruktur erfolgen. Die Gebäudeinfrastruktur des Spitals Limmattal 
stammt aus den 1970-er Jahren. Für die Aufrechterhaltung des Spitalbetriebs ist eine Erneuerung 
der Gebäude dringend notwendig. Die Kosten werden vom Spitalverband auf rund 270 Mio. 
Franken beziffert. Gemäss SPFG sind diese Investitionen durch einen in den Fallpauschalen enthal-
tenen Anteil (Anlagenutzungskosten) zu finanzieren. Die Finanzierung des Spitalneubaus soll ge-
mäss Aussage des Verwaltungsrates, ohne die Beteiligung der Zweckverbandsgemeinden sicher-
gestellt werden. Aus rechtlicher Sicht verbleibt den Zweckverbandsgemeinden jedoch das Risiko, 
im Rahmen einer Ausfallhaftung Beiträge leisten zu müssen. 
 
Die Spitalgrundversorgung stellt gemäss SPFG ab 1. Januar 2012 keine öffentliche Aufgabe der 
Gemeinden mehr dar. Dies ermöglicht grundsätzlich den Austritt der Politischen Gemeinde Buchs 
ZH aus dem Spitalverband Limmattal. 
 
Stimmt die Gemeindeversammlung dem Antrag des Gemeinderates zu, kann der Gemeinderat 
dem Spitalverband Limmattal den Austritt bis zum 31. Dezember 2011 verkünden, was den Aus-
tritt per 31. Dezember 2014 zur Folge hätte. Verbandsgemeinden, welche aus dem Verband aus-
treten, haben keinen Anspruch auf Entschädigung. 
 
Vorteile 
Das Risiko, im Rahmen einer Ausfallhaftung Beiträge leisten zu müssen, wird ab 1. Januar 2015 
ausgeschlossen sein. Die Gemeinde kann sich auf ihre gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, 
welche im Gesundheitswesen hauptsächlich die Pflegeversorgung und die Spitex-Dienste umfas-
sen, konzentrieren. 
 
Nachteile 
Bei einem Austritt verzichtet die Gemeinde Buchs auf ihren Anteil an einem allfälligen Gewinn aus 
dem Spitalbetrieb, insbesondere auch aus Nebenrechnungen. Ausserdem entfällt mit einem Aus-
tritt die Mitsprachemöglichkeit. Der noch nicht abgeschriebene Restwert an Investitionsbeiträgen 
von 433‘000 Franken wird nicht entschädigt. 
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Finanzielles 
Die Gemeinde Buchs hat bislang als Mitglied des Spitalverbandes an die Kosten des Spitals Be-
triebsbeiträge und an die Bauvorhaben Investitionsbeiträge geleistet. Die jährlichen Betriebsbeiträ-
ge beliefen sich in den letzten fünf Jahren durchschnittlich auf rund 352'000 Franken. Aufgrund 
des SPFG entfallen diese Betriebsbeiträge ab 1. Januar 2012. Rund 732‘000 Franken an Bauvor-
haben hat die Gemeinde Buchs seit 2003 geleistet. Abzüglich Abschreibungen ergibt dies ein 
Restwert per Ende 2010 von rund 433‘000 Franken. Im Rahmen der im Jahr 2012 erforderlichen 
Statutenrevision wird der Spitalverband festzulegen haben, ob die Restwerte der von den Ver-
bandsgemeinden geleisteten Investitionsbeiträge in Darlehen zugunsten der Gemeinden oder in 
Beteiligungskapital umgewandelt werden soll. 
 
In Anbetracht der Vor- und Nachteile beantragt der Gemeinderat Buchs, unter Wahrung der drei-
jährigen Kündigungsfrist auf Ende 2014 aus dem Spitalverband auszutreten. Gemäss den gesetzli-
chen Bestimmungen sind die Gemeinden nicht mehr verpflichtet, Miteigentümer eines Spitals zu 
sein.  
 
Obwohl der Businessplan des Spitalverbands auf der Grundlage des SPFG und die genauen Aus-
wirkungen der gesetzlichen Neuordnung heute noch nicht abschliessend bekannt sind, rechtfer-
tigt sich ein Austrittsbeschluss im Dezember 2011. Ein Austritt im 2012 bringt das Risiko mit sich, 
dass durch die zu beschliessenden Statutenänderungen die Kündigungsfrist von bisher drei Jahren 
erhöht wird.  
 
Ein Austritt aus dem Spitalverband hat keinen Einfluss auf die Versorgungssicherheit für medizini-
sche Grundleistungen. Die freie Spitalwahl der Buchser Einwohnerinnen und Einwohner bleibt 
gesetzlich gewährleistet. 
 
 
b) Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
Dem Austritt aus dem Spitalverband Limmattal, unter Einhaltung der dreijährigen Kündigungs-
frist auf Ende des Jahres 2014, wird zugestimmt. 
 
Der Antrag des Gemeinderates war im Furttaler publiziert und wird nochmals aufgelegt. 
 
Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission wird aufgelegt. Ein Vorlesen der Stellungnah-
me wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht. 
 
 

c) Erläuterungen 
 
Das Geschäft wird durch Gemeindepräsident Albert Müller detailliert erläutert. 
 
 

d) Beratung und Anträge der Stimmberechtigten 
 
Verschiedene Fragen und Anregungen der Stimmberechtigten werden von Gemeinderat Mar-
cel Rauschenbach und Gemeindepräsident Albert Müller beantwortet und kommentiert. 
 
 

e) Abstimmung 
 
Der Antrag des Gemeinderates wird mit grossem Mehr genehmigt. 
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Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 

Dem Austritt aus dem Spitalverband Limmattal, unter Einhaltung der dreijährigen Kündigungs-
frist auf Ende des Jahres 2014, wird zugestimmt. 
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3. Genehmigung des Voranschlages 2012 der Politischen Gemeinde Buchs 
 
a) Weisung 
 
Die Laufende Rechnung des Voranschlages 2012 weist bei einem Aufwand von 22'214'474 Fran-
ken (Vorjahr 17‘805'800) und einem Ertrag von 18'644'725 Franken (Vorjahr 12‘900‘900) einen 
durch allgemeine Steuern zu deckenden Aufwandüberschuss von 3'569'749 Franken (Vorjahr 
4'904'900) aus. 
 
Mit einem Steuerfuss von 33 % und einem budgetierten einfachen Gemeindesteuerertrag von 
11'300'000 Franken (Vorjahr 10'800'000) resultiert ein Ertragsüberschuss der Laufenden Rech-
nung von 159'251 Franken, welcher eine Zunahme des Eigenkapitals bedeuten würde. 
 
Die Investitionsrechnung sieht Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 1'829’000 Fran-
ken vor. Die voraussichtliche Nettoveränderung bei den Investitionen im Finanzvermögens beträgt 
150'000 Franken. 
 
Insgesamt resultiert ein Finanzierungsüberschuss II von 465'251 Franken. 
 
Die detaillierten Angaben können dem in der Einwohnerkontrolle zur Einsicht aufliegenden Vor-
anschlag 2012 entnommen werden. Eine Zusammenfassung des Voranschlages 2012 samt Ab-
weichungsbegründungen kann am Schalter der Einwohnerkontrolle bezogen oder auf der Inter-
net-Seite www.buchs-zh.ch / Rubrik „Download“ heruntergeladen werden. 
 
 
b) Antrag 

 
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung: 
 
1. Der Voranschlag 2012 mit einem Ertragsüberschuss der Laufenden Rechnung von 

159'251 Franken und Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen von 1'829'000 Fran-
ken wird genehmigt. 

 
2. Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Buchs wird auf 33 % festgesetzt. 
 
Der Antrag des Gemeinderates war im Furttaler publiziert und wird nochmals aufgelegt. 
 
Der Antrag der Rechnungsprüfungskommission wird aufgelegt. Ein Vorlesen der Stellungnah-
me wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht. 
 
 

c) Erläuterungen 
 

Das Geschäft wird durch Gemeinderätin Claudia Neuschwander detailliert erläutert. 
 

 
d) Beratung und Anträge der Stimmberechtigten 

 
Verschiedene Fragen und Anregungen der Stimmberechtigten werden von Gemeinderätin 
Claudia Neuschwander beantwortet und kommentiert. 
 
 

e) Abstimmung 
 

Der Antrag des Gemeinderates wird einstimmig genehmigt.  
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4. Strategische Planung 2011 – 2015 mit einem darauf abgestimmten Finanzplan 
 
a) Weisung 

 
Nach Art. 11 Ziff. 3 und Art. 16 der Gemeindeordnung vom 27. November 2005 nimmt die 
Gemeindeversammlung Kenntnis von den Strategiezielen des Gemeinderates sowie des Fi-
nanzplanes zusammen mit dem jährlichen Voranschlag. 
 
Anlässlich der Gemeindeversammlung werden die Strategieziele und der Finanzplan näher er-
läutert. Zudem beantworten die zuständigen Gemeinderäte Fragen seitens der Stimmberech-
tigten. Sowohl die Strategieziele als auch ein Auszug aus dem Finanzplan können am Schalter 
der Einwohnerkontrolle bezogen oder auf der Internet-Seite www.buchs.zh.ch / Rubrik 
„Download“ heruntergeladen werden. 
 
Die Strategieziele und der Auszug aus dem Finanzplan der Politischen Gemeinde Buchs ZH 
sind dem Protokoll auf den Seiten 219 bis 264 als Anhang beigefügt. 
 
 

b) Erläuterungen 
 
Das Geschäft wird durch Gemeindepräsident Albert Müller und Gemeinderätin Claudia 
Neuschwander detailliert erläutert. 
 
 

c) Anträge 
 
Der Gemeindepräsident weist darauf hin, dass die Gemeindeversammlung über das vorliegen-
de Geschäft nicht beschliesst, sondern lediglich Kenntnis nimmt. 
 
Die Stellungnahme der Rechnungsprüfungskommission wird aufgelegt. Ein Vorlesen der Stel-
lungnahme wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht. 
 
 

d) Fragen der Stimmberechtigten 
 

Eine Beratung wird von den Stimmberechtigten nicht gewünscht. 
 
 
Kenntnisnahme durch die Gemeindeversammlung: 
 
Die Strategieziele des Gemeinderates und den darauf abgestimmten Finanzplan konnten während 
der ordentlichen Auflagefrist auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Zudem wurden 
Strategieziele und Finanzplan veröffentlicht und das Geschäft anlässlich der Gemeindeversamm-
lung behandelt. Die Gemeindeversammlung hat demnach von den Strategiezielen und vom Fi-
nanzplan Kenntnis genommen. 
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5. Anfragen im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes 
 

Es ist eine Anfrage im Sinne von § 51 des Gemeindegesetzes eingegangen. 
 
Anfrage von Dr. med. Samuel Plüer, Glärnischweg 24b, 8107 Buchs 
 
a) Wortlaut der Anfrage 
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b) Antwort des Gemeinderates 
 

Der Gemeindeschreiber verliest die Antwort des Gemeinderates: 
 
"Für das bessere Verständnis der Stimmbürger sollen zunächst zwei Begriffe geklärt wer-
den:  

a) Alterswohnungen 

Gemäss des Alterskonzeptes der Gemeinde Buchs (Version Oktober 2009) sollen Al-
terswohnungen älter werdenden Personen ein selbständiges Wohnen in vertrauter 
Umgebung ermöglichen. Entsprechende Bauten haben in Bezug auf Zugänglichkeit 
und zweckmässigen Komfort bestimmte Bedingungen nach geltenden Richtlinien (BKZ 
2005) zu erfüllen. Sie sollen in der örtlichen Infrastruktur (Dienstleistungen, Einkauf, 
Kultur, Verkehr, etc.) eingebettet sein. Es gelten ganz normale Miet- und Eigentums-
verhältnisse. 

Im Alterskonzept wird der Soll-Zustand wie folgt umschrieben: "Altersgerechte Woh-
nungen evtl. mit Notruf in Buchs zentral gelegen. Bis 2015 erwächst ein Bedarf von 
mindestens 10 Wohnungen gemäss ZPF-Studie." 

Unter den Massnahmen ist im Alterskonzept vorgesehen, dass die politische Gemeinde 
den Bau von Alterswohnungen fördert, aber nicht selber erstellt und betreibt. 

 
b) Seniorenzentrum 

Ebenfalls, gemäss Alterskonzept der Gemeinde Buchs (Version Oktober 2009), sind bei 
einem Seniorenzentrum die folgenden Funktionen unter einem Dach vereint: 

 Alterswohnungen mit kostenpflichtigen Zusatzdienstleistungen wie Notruf, Mahl-
zeitendienst, ambulanter Pflege 

 Alters- und Pflegewohngruppe (organisatorisch und logistisch zu einem Alters- und 
Pflegeheim gehörend) 

 Spitex 
 evtl. Arzt, Läden, Café 

Im Alterskonzept wird der Soll-Zustand wie folgt umschrieben: "Für Buchs wün-
schenswert, da die demographische Entwicklung dringenden Handlungsbedarf zeigt. 
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Die Arbeitsgruppe Alterskonzept Buchs kommt zum Schluss, dass die Erstellung eines 
Seniorenzentrums in Buchs einem Bedürfnis entspricht." 

Als Massnahmen sieht das Alterskonzept vor: 

 Überprüfen von Finanzierungsmodellen 
 Einbringen von Gemeindeinteressen bei Bauvorhaben im Dorfkern 
 Gemeinde prüft bei Planung von Alterswohnungen die Integration einer Alters- und 

Pflegewohngruppe und den eventuellen Ausbau zu einem Seniorenzentrum 
 
Damit allfällige Missverständnisse ausgeräumt werden können, soll zunächst auf die Aus-
sage im Masterplan vom 22. September 2009 eingegangen werden, wonach keine Al-
terswohnungen notwendig seien. Der Masterplan wurde mit folgendem Zweck erarbeitet: 
"Der Masterplan Buchs legt eine langfristig angelegte, visionäre Entwicklungsstrategie im 
Bereich der Infrastruktur fest. Er umfasst alle öffentlichen Grundstücke, Bauten und Anla-
gen auf dem Gemeindegebiet Buchs, also auch Objekte der Primar- und Oberstufenschul-
pflege. 

Der Masterplan soll beschreiben wann, wo, wer und warum die Infrastrukturanlagen zu 
bauen, zu erneuern oder umzunutzen sind. Er dient dem vorausschauenden Landerwerb 
und Erhalt bzw. dem Landverkauf sowie der koordinierten Nutzung der öffentlichen Bau-
ten." 

Da der Masterplan auf die öffentlichen Bauten fokussiert ist und der Gemeinderat wie 
auch das Alterskonzept nicht davon ausgehen, dass die Alterswohnungen durch die Ge-
meinde erstellt und betrieben werden sollen, ist die Aussage im Masterplan dahingehend 
zu verstehen, dass es sich bei den Alterswohnungen nicht um öffentliche Bauten handelt 
und dass keine öffentlich gehaltenen Alterswohnungen notwendig seien. In diesem Sinne 
ist die im Masterplan enthaltene Formulierung über Alterswohnungen nicht geeignet, aus 
dem Zusammenhang heraus zitiert zu werden.  
 
Konkret auf Ihre Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Was hat der Gemeinderat bisher unternommen für die Erstellung von Alterswohnungen 
bzw. eines Seniorenzentrums? 

1. Eine Machbarkeitsstudie der Stiftung Tertianum auf dem Areal des alten Bahnhofes 
wurde erstellt. Diese Machbarkeitsstudie vom November 2009 hat die ganze Überbau-
ung des Areals Alter Bahnhof zum Inhalt, wobei insgesamt 60 Wohneinheiten geplant 
waren. Die Kostenstruktur lässt auf subventionierten Wohnungsbau schliessen. 

2. Gespräche mit Landeigentümern und Bauherrschaften wurden geführt. 

 Tobler / Grendelmeier (südlich des Gemeindehauses): 
Die politische Gemeinde war in der Planung dieses Ersatzneubaus involviert und hat 
auch den Wunsch nach Alterswohnungen geäussert. Momentan werden in diesem 
Ersatzneubau 7 altersgängige Wohnungen realisiert. 

 Überbauung Bucher (östlich Bahnhofstrasse): 
Die politische Gemeinde hatte Kontakt mit der Bauherrschaft (allerdings nicht mit 
den Landeigentümern) mit dem Resultat, dass die Realisierung von kostengünstigen 
Mietwohnungen nicht möglich ist, da das Land verglichen mit den zu erstellenden 
Bauten relativ teuer gekauft wurde. Aus diesem Grund wurde diese Variante nicht 
weiter verfolgt. 
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 Überbauung Louis Müller (alte Gärtnerei): 
Aufgrund der optimalen Lage (Nähe zum Dorfzentrum, Anbindung an den öffentli-
chen Verkehr, Nähe bestehender Arztpraxen) und der vorteilhaften Bauzone (W3 
mit Arealbonus) hat der Gemeinderat das Hauptaugenmerk auf diese Variante ge-
legt. Auf dem Areal der 2. Bauetappe können drei weitere Gebäude gebaut wer-
den, wobei eine erste Bebauungsstudie gezeigt hat, dass insgesamt 27 2 ½ Zim-
mer-, 12 3 ½ Zimmer- und 2 4 ½ Zimmer-Wohnungen zusammen mit zwei Pflege-
wohngruppen mit je 10 bis 12 Bewohnern hätten realisiert werden können. Die an-
gestrebten Mietzinsen lagen maximal bei Fr. 1‘700 bzw. Fr. 2‘000 für die 2 ½ und 3 
½ Zimmer-Wohnungen. Die Pflegewohngruppen wären vom Pflegezentrum Diels-
dorf gemietet und betrieben worden. Der Vorteil dieser Organisation wäre gewe-
sen, dass ein Notruf in den Wohnungen hätte installiert werden können, der direkt 
in die Pflegewohngruppen geleitet worden wäre und die Hilfe auch von diesen Mit-
arbeiterInnen angeboten worden wäre. Kontakte bestanden mit dem Landeigen-
tümer, dem Pflegezentrum Dielsdorf, einem Investor und einem Immobilienentwick-
ler, der die Überbauung geplant und realisiert hätte. Diese Variante hat sich vorerst 
zerschlagen, da der Landeigentümer entschieden hat, das Land vorläufig nicht zu 
verkaufen. 

 
Diese Ausführungen machen deutlich, dass der Gemeinderat den im Alterskonzept gestell-
ten Aufgaben bezüglich Alterswohnungen und Pflegewohnplätzen nachgekommen ist. 
 
Der Wunsch, die Bedürfnisse der Senioren auch im Bau des Gemeindesaals/Mehrzweck-
halle abzudecken und dieses Gebäude mit einem Seniorenzentrum zu koordinieren, nimmt 
der Gemeinderat entgegen und wird diesen der Arbeitsgruppe Gemeindesaal/Mehrzweck-
halle zur weiteren Behandlung weiterleiten." 

  




